
Wird dem Verlangen des Gerichts nach Beseitigung 
der Gesetzesverletzung nicht oder nicht in vollem 
Umfang entsprochen, kann der Staatsanwalt mit den 
Mitteln des Protestes nach Maßgabe der Bestimmun
gen des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik wirksam werden.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Die Aufgaben des Ministeriums der Justiz 
der Deutschen Demokratischen Republik

I

Die Stellung und die Aufgaben des Ministeriums 
der Justiz

1. Das Ministerium der Justiz ist ein Organ des Minister
rates; es führt dessen Aufgaben auf dem Gebiet der 
sozialistischen Rechtspflege durch.
Der Minister der Justiz ist dem Ministerrat für die 
Durchführung der dem Ministerium der Justiz übertra
genen Aufgaben verantwortlich.

2. Das Ministerium der Justiz ist verantwortlich für
— die Durchführung der staatlichen Kaderpolitik in den 

Bezirks- und Kreisgerichten sowie den Staatlichen 
Notariaten;

— die Sicherung der materiellen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Tätigkeit der Bezirks- und 
Kreisgerichte sowie der Staatlichen Notariate;

— die Vorbereitung und Ausarbeitung der gesetzlichen 
Bestimmungen auf dem Gebiet der Rechtspflege und 
die Mitwirkung an der Vorbereitung und Ausarbei
tung gesetzlicher Bestimmungen durch andere staat
liche Organe, die den Verantwortungsbereich des 
Ministeriums der Justiz berühren;

— die Revision der Tätigkeit der Bezirks- und Kreis
gerichte;

— die Anleitung und Kontrolle der Staatlichen Nota
riate und Einzelnotare;
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